
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/12/4 LVwG 30.25-
2948/2018

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.2018

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

04.12.2018

Index

50/01 Gewerbeordnung

50/02 Sonstiges Gewerberecht

Norm

GewO 1994 §134

GewO 1994 §366 Abs1 Z1

VStG §44a

Rechtssatz

Bei dem Vorhalt der unbefugten Gewerbeausübung des Gewerbes „Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure)“ gemäß §

134 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 muss iSd § 44a VStG die tatsächliche Ausübung einer vom Gewerbeumfang

erfassten Tätigkeit dieses Gewerbes auf einem konkreten Fachgebiet vorgehalten werden.

Schlagworte

unbefugte Bewerbeausübung, Tätigkeiten des Ingenieurbüros, Fachgebiet, konkreter Tatvorwurf
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